
Die Debatte um Ster-
behilfe hat in jüngs-
ter Zeit die Psychia-
trie erreicht. In eini-
gen europäischen
Staaten, darunter
auch in der Schweiz,
kann aufgrund einer
schweren psy-
chischen Störung As-
sistenz beim selbst-
gewählten Tod in An-
spruch genommen

werden. In der Schweiz lag die Rate der
Personen mit psychischen Störungen,
welche die Assistenz genutzt haben, in
den Jahren 2003–2008 bei 3,6% aller
Sterbewilligen [1]. Gesamthaft haben in
den Niederlanden im Jahre 2015 56 Men-
schen mit psychischen Störungen diese
Assistenz genutzt, total waren es mehr
als 5000 Personen. Psychiatrisch relevant
sind zusätzlich 109 Personen, die im Rah-
men einer Demenz die Assistenz zur Le-
bensbeendigung in Anspruch genommen
haben [2].
Selbstverständlich werfen diese Daten
komplexe Fragen nach der ethischen Zu-
lässigkeit und nach psychiatrisch-profes-
sionellen Standards auf [3]. Besteht bei
psychischen Erkrankungen ein ausrei-
chendes Urteilsvermögen, das benötigt
wird, um diesen schwerwiegenden Ent-
scheid zu fällen? Sind lange Jahre
schwersten psychischen Leidens tatsäch-
lich ein ausreichender Grund für den zu
erfüllenden Todeswunsch? Ließe sich
trotz einer langen Leidensgeschichte nicht
doch das psychische Leiden lindern? Soll-
ten Todeswünsche von Menschen mit
psychischen Störungen anders behandelt

werden als diejenigen von Menschen mit
schweren oder terminalen körperlichen
Erkrankungen?
Im Folgenden können diese Fragen nur
kursorisch gestreift werden. Die Ausfüh-
rungen konzentrieren sich auf psychiatri-
sche Problemstellungen, die Terminologie
bzw. Klassifikation, das Urteilsvermögen,
die Diskriminierung von Menschen mit
psychischen Störungen sowie die Einord-
nung der Problematik im Zusammenhang
mit aktuellen sozialpsychiatrischen Kon-
zepten.
Terminologie/Klassifikation: Psychiatri-
sches Lehrwissen beurteilt Todeswünsche
in der Regel als Suizidalität und damit als
ein Krankheitssymptom, zum Beispiel im
Rahmen einer Depression. Dies hat eine
Pathologisierung nahezu aller Todeswün-
sche zur Folge. Einer der am häufigsten
zitierten Forschungsbefunde in diesem
Zusammenhang ist, dass ca. 90% aller Sui-
zide im Zusammenhang mit psychischen
Störungen geschehen. Diese komplette
Pathologisierung wird in der Medizin-
und Bioethik sowie in den Rechtswissen-
schaften zunehmend infrage gestellt. Ver-
schiedene Autorinnen und Autoren unter-
scheiden zwischen einem rationalen und
aus freiem Willen gewählten Akt der
Selbsttötung und einem Suizid im Rah-
men einer psychischen Störung [4, 5]. Der
Unterschied zwischen Selbsttötung und
Suizid sollte gerade im Zusammenhang
mit dem selbst gewählten Tod als Folge
einer Krankheit beachtet werden [6].
Urteilsfähigkeit: Entgegen der Einschät-
zung vieler professionell Tätiger in der
Psychiatrie ist die Urteilsfähigkeit im Zu-
sammenhang mit der assistierten Selbst-
tötung in den meisten Fällen nicht derart
beeinträchtigt, dass die Beihilfe zur
Selbsttötung nicht möglich wäre. Eine ak-
tuelle Studie über Ersuchen an Sterbehil-
fe-Organisationen im deutschsprachigen
Raum hat ergeben, dass bei lediglich 8,7%
der Fälle, bei denen eine psychische Stö-
rung im Vordergrund stand, die Urteils-
fähigkeit nicht gegeben war. Bei 52,4%
der Gesuche lag zwar eine psychopatholo-

gische Beteiligung vor, die aber eine
selbstbestimmte rationale Entscheidung
nicht verhinderte. Und bei weiteren 38,8%
urteilte der/die Gutachtende, dass eine
abgewogen rationale Entscheidung vorlag
[7].
Diskriminierung von Menschen mit psy-
chischen Störungen: Im Zusammenhang
mit rationalen Selbsttötungen werden
Menschen mit psychischen Störungen in
verschiedener Hinsicht diskriminiert. So
werden Sterbehilfeersuchen bei Men-
schen mit psychischen Störungen oftmals
grundsätzlich abgelehnt. Des Weiteren
wird psychischem Leiden in vielen Län-
dern eine geringere Relevanz als körperli-
chem Leiden zugesprochen oder aber es
werden für psychische Leiden relativ ein-
fache Lösungen propagiert. Schließlich
kann es geschehen, dass trotz positiver
gutachterlicher Stellungnahme das Aus-
stellen eines entsprechenden Rezepts für
das notwendige Medikament verweigert
wird – so geschehen in einem Fall in der
Schweiz, der schließlich vor dem Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte
verhandelt wurde und zugunsten der kla-
genden Sterbewilligen entschieden wur-
de.
Dies alles widerspricht zwar nicht natio-
nalen Gesetzen, aber dem Übereinkom-
men der Vereinten Nationen (UN-Behin-
dertenrechtskonvention). Dort heißt es in
Artikel 5, „(…) dass alle Menschen vor
dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich
zu behandeln sind und ohne Diskriminie-
rung Anspruch auf gleichen Schutz durch
das Gesetz und gleiche Vorteile durch das
Gesetz haben.“ Und in Artikel 12 wird be-
tont, „(…) dass Menschen mit Behinde-
rungen in allen Lebensbereichen gleich-
berechtigt mit anderen Rechts- und
Handlungsfähigkeit genießen.“ Wenn es
um Selbsttötung Schwerstkranker geht,
ist diese Gleichbehandlung in den meis-
ten europäischen Staaten nicht garantiert.
Selbsttötung und Sozialpsychiatrie: Aus
guten und historisch nachvollziehbaren
Gründen hat sich die deutschsprachige
und insbesondere die deutsche Sozialpsy-
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1 Frühere Versionen wurden präsentiert am
World Forum der International Sociological As-
sociation, Research Committee Mental Health
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chiatrie über lange Jahre zurückhaltend
bis massiv ablehnend gegenüber assistier-
ten Lebensbeendigungen verhalten. Diffe-
renzierte Betrachtungen sind hierzu erst
in allerjüngster Zeit vorgelegt worden
[8, 9]. Unter der Perspektive aktueller
sozialpsychiatrischer Konzepte wie Reco-
very, Empowerment und Risikoübernah-
me (positive risk-taking) sollte die lang ge-
hegte Ablehnung jedoch revidiert wer-
den. Es kann nicht angehen, dass Patien-
tinnen und Patienten ermutigt werden,
ihr Leben wieder in die eigenen Hände zu
nehmen, für sie relevante Entscheidungen
nicht mehr den Professionellen zu über-
lassen und Risiken einzugehen, die man
ihnen zuvor nicht zugetraut hätte und
dann aber im entscheidenden Moment
die Gewährung dieses Rechts wieder zu
entziehen. Empowerment heißt auch, das
ultimative Risiko der assistierten Selbst-
tötung miteinzuschließen.
Schlussfolgerungen: Zusammenfassend
kann festgestellt werden, dass es keine
hinreichenden Gründe gibt, Menschen
mit psychischen Störungen im Hinblick
auf assistierte Selbsttötungen anders zu
behandeln als Menschen mit primär kör-
perlichen Erkrankungen. Folgt man der
Unterscheidung von Suizid und Selbsttö-
tung, dann kann letztere unter bestimm-
ten Bedingungen auch für Menschen mit
schweren psychischen Störungen nicht
prinzipiell abgelehnt werden [10]. Zudem
kann der vielfach befürchtete „Damm-
bruch“ angesichts der eingangs zitierten
Daten nicht bestätigt werden. Es handelt
sich um eine geringe Anzahl betroffener

Personen, welche die assistierte Lebens-
beendigung in Anspruch nimmt. Der fina-
le Paternalismus sollte somit der Vergan-
genheit angehören.
Sozialpsychiatrisches Handeln kann aber
auch weitergehen: von der Unterstützung
bei der Entscheidungsfindung bis hin zur
Begleitung beim Sterben. Es gibt viele
gute Gründe, Fachpersonen assistieren zu
lassen [5]. Abgesehen davon, dass be-
kanntgewordene Selbsttötungsabsichten
in den meisten Fällen missverstanden
werden, zu automatischen Interventionen
staatlicher und medizinischer Institutio-
nen und unter Umständen zu Zwangsein-
weisungen führen, möchten viele Men-
schen nicht allein sterben. Zudem ver-
sprechen sich die betroffenen Personen
eine sichere Durchführung und ein Ster-
ben inWürde – all dies wäre bei der Alter-
native der allein und isoliert getätigten
Lebensbeendigung nicht garantiert.
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